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nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel sind, um später 
eine allgemeine und vollständige Abrüstung zu erzielen, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 2286 
(XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag mit be-
sonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer Bedeutung 
bei den Bemühungen um die Verhütung der Verbreitung von 
Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit begrüßt hat, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass die Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Ände-
rungen152 des Tlatelolco-Vertrags151 gebilligt und zur Unter-
zeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten die-
ses Rechtsakts zu ermöglichen, 

 unter Hinweis auf die Resolution C/E/RES.27 des Rates der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik153, worin der Rat verlangt hat, dass die Zusam-
menarbeit und die Abstimmung mit anderen kernwaffenfreien 
Zonen gefördert wird, 

 mit Befriedigung feststellend, dass der Tlatelolco-Vertrag nun 
für zweiunddreißig souveräne Staaten der Region in Kraft ist, 

 sowie mit Befriedigung feststellend, dass Kolumbien am 
18. Januar 1999 und Costa Rica am 20. Januar 1999 ihre Ratifi-
kationsurkunden betreffend die von der Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik in ihren Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 
1990, 268 (XII) vom 10. Mai 1991 und 290 (E-VII) vom 
26. August 1992 gebilligten Änderungen des Tlatelolco-Vertrags 
hinterlegt haben, 

 ferner mit Befriedigung feststellend, dass der Tlatelolco-
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Barbados, 
Brasilien, Chile, Costa Rica, Guyana, Jamaika, Kolumbien, Me-
xiko, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay und Venezuela voll in 
Kraft ist, 

 1. begrüßt die konkreten Schritte, die einige Länder der 
Region im Laufe des vergangenen Jahres unternommen haben, 
um die mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in La-
teinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)151 geschaffene 
Rechtsordnung für die militärische Entnuklearisierung zu festi-
gen; 

 2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, so-
weit nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betref-
fend die von der Generalkonferenz der Organisation für das Ver-
bot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik in ihren 
Resolutionen 267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebilligten 
Änderungen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen; 

 
152 A/47/467, Anhang. 
153 Siehe CD/1392. 

 3. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 54/61 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/570)  

54/61. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das voll-
ständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung sol-
cher Waffen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass dem Übereinkommen über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen154 einhundertdreiundvierzig Ver-
tragsstaaten angehören, darunter alle ständigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats, 

 eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Überein-
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Empfeh-
lungen der Überprüfungskonferenzen, insbesondere auch an dem 
in der Schlusserklärung der Dritten Konferenz der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio-
logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen155 vereinbarten Informations- und Datenaus-
tausch, zu beteiligen und dem Generalsekretär die entsprechen-
den Informationen und Daten nach dem einheitlichen Verfahren 
jährlich spätestens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen, 

 unter Hinweis auf ihre am 15. Dezember 1994 ohne Abstim-
mung verabschiedete Resolution 49/86, in der sie den am 
30. September 1994 im Konsens verabschiedeten Schlussbericht 
der Sonderkonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens156 begrüßt hat, worin die Vertragsstaaten übereingekom-
men sind, eine allen Vertragsstaaten offen stehende Ad-hoc-
Gruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, geeignete Maßnahmen, 
namentlich auch mögliche Verifikationsmaßnahmen, und Ent-
würfe von Vorschlägen zur Stärkung des Übereinkommens zu 
prüfen, die gegebenenfalls in ein den Vertragsstaaten zur Prüfung 
zu unterbreitendes rechtsverbindliches Dokument aufzunehmen 
wären, 
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 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Überein-
kommens in Bezug auf die wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit und die diesbezüglichen Bestimmungen des Schluss-
berichts der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverständigen zur 
Ermittlung und Prüfung möglicher Verifikationsmaßnahmen vom 
wissenschaftlichen und technischen Standpunkt157, den Schluss-
bericht der Sonderkonferenz der Vertragsstaaten des Überein-
kommens156 und die Schlussdokumente der Überprüfungskonfe-
renzen, 

 ferner unter Hinweis auf das Schlussdokument der vom 
29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafrika) abge-
haltenen Zwölften Konferenz der Staats- und Regierungschefs 
der nichtgebundenen Länder158, in dem die Staats- und Regie-
rungschefs von den bisher bei der Aushandlung eines Protokolls 
erzielten Fortschritten Kenntnis genommen und betont haben, 
wie wichtig weitere erhebliche Fortschritte für den Abschluss ei-
nes allgemein annehmbaren, rechtsverbindlichen Dokuments zur 
Stärkung des Übereinkommens sind, sowie den Beschluss der 
Vierten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Über-
einkommens bekräftigt haben, in dem die Ad-hoc-Gruppe nach-
drücklich aufgefordert wurde, die Verhandlungen so bald wie 
möglich vor Beginn der Fünften Überprüfungskonferenz abzu-
schließen, 

 mit Genugtuung darüber, dass in der Schlusserklärung der 
Vierten Überprüfungskonferenz159 erneut bekräftigt wurde, dass 
nach Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre 
Entwicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen 
effektiv untersagt sind, 

 unter Hinweis auf die Erklärung, die auf der am 23. Sep-
tember 1998 in New York abgehaltenen informellen Ministerta-
gung abgegeben wurde, in der die Teilnehmer und die Mitveran-
stalter ihre nachdrückliche Unterstützung für das Übereinkom-
men und für die Stärkung seiner Wirksamkeit und die Verbes-
serung seiner Durchführung bekräftigt haben, 

 eingedenk des bevorstehenden fünfundsiebzigsten Jahrestags 
der am 17. Juni 1925 in Genf erfolgten Unterzeichnung des Pro-
tokolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, gifti-
gen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln 
im Kriege160 sowie des fünfundzwanzigsten Jahrestags des In-
krafttretens des Übereinkommens über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung sol-
cher Waffen am 26. März 1975, 

 1. begrüßt die bislang erzielten Fortschritte bei der Aus-
handlung eines Protokolls zur Stärkung des Übereinkommens 
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über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bak-
teriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie 
über die Vernichtung solcher Waffen154 und bekräftigt den Be-
schluss der Vierten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens, in dem die Ad-hoc-Gruppe von Regie-
rungssachverständigen zur Ermittlung und Prüfung möglicher 
Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen und techni-
schen Standpunkt nachdrücklich aufgefordert wurde, die Ver-
handlungen so bald wie möglich vor Beginn der Fünften Über-
prüfungskonferenz abzuschließen und ihren im Konsens zu ver-
abschiedenden Bericht den Vertragsstaaten zur Prüfung auf einer 
Sonderkonferenz vorzulegen161; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zunahme der 
Zahl der Vertragsstaaten des Übereinkommens und fordert alle 
Unterzeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht rati-
fiziert haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert 
außerdem diejenigen Staaten, die das Übereinkommen noch 
nicht unterzeichnet haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden 
und dadurch zur Universalität des Übereinkommens beizutra-
gen, unter gebührender Berücksichtigung des bevorstehenden 
fünfundzwanzigsten Jahrestags des Inkrafttretens des Überein-
kommens; 

 3. fordert in diesem Zusammenhang alle Vertragsstaaten 
auf, die Verhandlungen zu beschleunigen und im Rahmen der 
Ad-hoc-Gruppe verstärkt auf die Formulierung eines effizienten, 
kostenwirksamen und praxisnahen Regimes hinzuarbeiten und 
mit neuer Flexibilität nach einer frühzeitigen Lösung der noch 
ausstehenden Fragen zu suchen, damit das Protokoll so bald wie 
möglich auf Konsensbasis fertiggestellt wird; 

 4. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Informa-
tionen und Daten, und fordert alle Vertragsstaaten des Überein-
kommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklärung der 
Dritten Überprüfungskonferenz155 vereinbarten Informations- 
und Datenaustausch zu beteiligen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierungen 
des Übereinkommens auch weiterhin die notwendige Unterstüt-
zung zu gewähren und die erforderlichen Dienste für die Umset-
zung der Beschlüsse und Empfehlungen der Überprüfungskonfe-
renzen sowie der im Schlussbericht der Sonderkonferenz156 ent-
haltenen Beschlüsse bereitzustellen, namentlich auch jede Unter-
stützung, die die Ad-hoc-Gruppe und die Sonderkonferenz, die 
den Bericht der Ad-hoc-Gruppe im Einklang mit ihrem von der 
Vierten Überprüfungskonferenz bestätigten Auftrag zu prüfen 
hat, benötigen; 

 6. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Ver-
bot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 
161 Siehe BWC/CONF.IV/9. 




